
Diese Vereinbarung besagt, daß nicht mehr die 
Mutter dafür zuständig ist, ob der leibliche Vater 
Umgang mit seinem Sohn Aeneas erhalten kann, 
sondern die durch das Oberlandesgericht 
anerkannte Psychologin, die von der Mutter 
gegenüber dem Jugendamt von ihrer 
Schweigepflicht entbunden wurde.  
Das Umgangsrecht war somit in einem Beschluß des 
Oberlandesgerichtes geregelt worden.  
 
- Diese Tatsache wird nicht nur durch Prof. Rascher, 
sondern auch durch das Amtsgericht Bamberg, 
insbesondere durch Richter Herbst vollkommen 
geleugnet bzw. ignoriert. Richter Herbst sagt in 
seinem Beschluß vom 29. Mai 2006, daß der Vater 
sich den Umgang beim Amtsgericht erstritten habe 
und läßt diese Vereinbarung vor Oberlandesgericht 
einfach weg. Sie wurde in dem gesamten 
Sorgerechtsverfahren in ihrer Bedeutung für das 
Verhalten der Mutter ignoriert. Sie wurde von der 
Anwaltschaft noch extra beim Amtsgericht Bamberg 
eingereicht, obwohl es ja Pflicht des Amtsrichters 
Herbst gewesen wäre, selber zu recherchieren und 
diese Vereinbarung vor Oberlandesgericht in ihrer 
Rechtswirksamkeit zu würdigen. Das Gegenteil 
geschah: Totale Ignoranz unter dauerndem Vorwurf 
an die Mutter, sie hätte durch ihre 
„Verweigerungshaltung“ einen Umgang von Aeneas 
mit dem leiblichen Vater verhindert; so auch wieder 
im Beschluß zum endgültigen Entzug des 
Sorgerechtes bei Petra Heller. 







 


